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2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 280,78 EUR nebst Zinsen in 

Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz p.a. hieraus seit 

Rechtshängigkeit zu bezahlen. 

 

3. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 12.500,00 EUR nebst Zinsen 

in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz p.a. hieraus seit 

Rechtshängigkeit zu bezahlen. 

 

4. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

 

Es wird angeregt, das schriftliche Vorverfahren anzuordnen. 

 

Für den Fall, dass das Gericht das schriftliche Vorverfahren anordnet und die 

Beklagte nicht innerhalb der Frist ihre Verteidigungsbereitschaft erklärt oder den 

Anspruch anerkennt, wird beantragt, gegen die Beklagte ein Versäumnisurteil 

oder ein Anerkenntnisurteil ohne mündliche Verhandlung zu erlassen. 

 

Einer Entscheidung des Rechtsstreits durch den/die Vorsitzende(n) wird zuge-

stimmt. 

 

BEGRÜNDUNG: 

 

I. Streitgegenstand 

 

1. 

Der Kläger ist ein nach dem Wettbewerbsrecht klagefähiger Umwelt- und Ver-

braucherschutzverband. Nach seiner Satzung bezweckt er unter anderem, die 

aufklärende Verbraucherberatung sowie den Umweltschutz in der Bundesrepub-

lik Deutschland zu fördern. Gemäß der Bescheinigung des Bundesamtes für 
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Justiz vom 18.11.2008 ist er unverändert in die Liste qualifizierter Verbraucher-

verbände nach § 4 des Unterlassungsklagengesetzes mit Wirkung zum 

11.10.2004 eingetragen. 

 

Beweis: 1. Vorlage der aktuellen Liste qualifizierter Verbraucherverbände  

                         beim Bundesamt für Justiz 

-Anlage K 1- 

2. Inaugenscheinnahme der Liste qualifizierter   

    Verbraucherverbände beim Bundesamt für Justiz 

 

Die Beklagte betreibt in 41066 Mönchengladbach ein Autohaus.  

 

Sie hat in der Vergangenheit wiederholt gegen die Vorgaben der Pkw-EnVKV 

verstoßen, wurde diesbezüglich von dem Kläger begründet abgemahnt und gab 

strafbewehrte Unterlassungserklärungen ab, gegen die sie auch schuldhaft ver-

stieß. Zuletzt gab sie gegenüber dem Kläger eine strafbewehrte Unterlassungs-

erklärung mit Datum 30.01.2015 ab.  

 

Beweis:  Vorlage der strafbewehrten Unterlassungserklärung der Beklagten 

vom 30.01.2015 

-Anlage K 2- 

 

Der Kläger nahm diese strafbewehrte Unterlassungserklärung der Beklagten 

mit Schreiben vom ………, vorab übersandt per Telefax, an. 

 

Beweis:  Vorlage des Annahmeschreibens des Klägers vom ….. nebst Te-

lefax-Sendeprotokoll vom … 

-Anlage K 3- 
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Abmahnung und auch nicht die verwirkte Vertragsstrafe bezahlt hat, ist folglich 

nunmehr Klage geboten.  

 

II. Rechtliche Würdigung  

 

1. Unterlassungsanspruch: Verstoß gegen § 5 Pkw-EnVKV  

 

a.)  

Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Unterlassung gemäß        

§ 8 Abs. 1, Absatz 3 Nr. 3, §§ 3, 3a, 5a Abs. 1, 5b Abs. 4 UWG i.V.m. § 5 Anlage 

4 Pkw-EnVKV.  

 

Das Handeln der Beklagten stellt einen Verstoß gegen § 5 Pkw-EnVKV dar. Zum 

Zeitpunkt der streitgegenständlichen Neufahrzeugwerbungen vom 18.10.2023 

lautete § 5 Pkw-EnVKV wie folgt: 

 

„Hersteller und Händler, die Werbeschriften erstellen, erstellen lassen, 

weitergeben oder auf andere Weise verwenden, haben sicherzustellen, 

dass in den Werbeschriften Angaben über den offiziellen Kraftstoffver-

brauch und die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen der betreffenden 

Modelle neuer Personenkraftwagen nach Maßgabe von Abschnitt I der 

Anlage 4 gemacht werden.“ 

 

Gemäß § 5 Absatz 2 Ziffer 1 Pkw-EnVKV gilt § 5 Absatz 1 Pkw-EnVKV auch für 

in elektronischer Form verbreitetes Werbematerial.  

 

Weiterhin ist in Anlage 4 zu § 5 Pkw-EnVKV in Abschnitt I bestimmt:  
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„Werbeschriften  

 

1.  

Für das in der Werbeschrift genannte Fahrzeugmodell sind Angaben über 

den offiziellen Kraftstoffverbrauch (Werte des Testzyklus innerorts und           

außerorts sowie kombiniert) und die offiziellen spezifischen CO2-Emissi-

onen im kombinierten Testzyklus zu machen. Wird für mehrere Modelle 

geworben, sind entweder die in Satz 1 genannten Werte für jedes ein-

zelne der aufgeführten Modelle anzuführen oder die Spannbreite zwi-

schen ungünstigstem und günstigstem Kraftstoffverbrauch im kombinier-

ten Testzyklus sowie den CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus 

anzugeben.  

 

2.  

Die Angaben müssen auch bei flüchtigem Lesen leicht verständlich, gut 

lesbar und nicht weniger hervorgehoben sein als der Hauptteil der Wer-

bebotschaft.“  

 

Abschnitt II der Anlage 4 konkretisiert wiederum die Kennzeichnungspflicht für 

in elektronischer Form verbreitetes Werbematerial und bestimmt folgendes: 

 

In elektronischer Form verbreitetes Werbematerial  

…  

 

2.  

Bezieht sich das Werbematerial auf ein bestimmtes neues Fahr-

zeugmodell oder auf eine bestimmte Version oder Variante davon, 

sind zumindest der offizielle Kraftstoffverbrauch im kombinierten 

Testzyklus und die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen im 
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kombinierten Testzyklus dieses Fahrzeuges so anzugeben wie auf 

dem Hinweis auf den Kraftstoffverbrauch (Anlage 1). Abschnitt I Nr. 

3 gilt entsprechend.  

 

3.  

Die Angaben müssen auch bei flüchtigem Lesen leicht verständlich, 

gut lesbar und nicht weniger hervorgehoben sein als der Hauptteil 

der Werbebotschaft. Es ist sicherzustellen, dass dem Empfänger 

des Werbematerials diese Informationen automatisch in dem Au-

genblick zur Kenntnis gelangen, in dem erstmalig Angaben zur Mo-

torisierung, z. B. zu Motorleistung, Hubraum oder Beschleunigung, 

auf der Internetseite angezeigt werden.“  

 

b.)  

Nach der Legaldefinition des § 2 Nummer 11 ist „Werbematerial“ jede Form von 

Informationen, die für Vermarktung und Werbung für Verkauf und Leasing neuer 

Personenkraftwagen in der Öffentlichkeit verwendet werden; dies umfasst auch 

Texte und Bilder auf Internetseiten, soweit für den Inhalt der Angaben nach an-

deren Rechtsvorschriften Fahrzeughersteller oder Unternehmen, Organisatio-

nen und Personen verantwortlich sind, die neue Personenkraftwagen zum Kauf 

oder Leasing anbieten, sowie Darstellungen auf Internetseiten von Handelsmes-

sen, auf denen neue Fahrzeuge öffentlich vorgestellt werden. Eine Verbreitung 

von Werbematerial in elektronischer Form ist nach der Definition des § 2 Nr. 10 

Pkw-EnVKV die Verbreitung von Informationen, die mittels Geräten für die elekt-

ronische Verarbeitung und Speicherung (einschließlich digitaler Kompressio-

nen) von Daten am Ausgangspunkt gesendet und am Endpunkt empfangen und 

vollständig über Draht, über Funk, auf optischem oder anderen elektromagneti-

schem Wege gesendet, weitergeleitet und empfangen werden.  
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II der Pkw-EnVKV verstoßen (z.B. OLG Köln, Urteil vom 29.05.2015 – 6 U 

177/14, WRP 2015, 1125 [bestätigt durch BGH, Urteil vom 13.09.2018 – I ZR 

117/15]; OLG Köln, Urteil vom 19.05.2017 – 6 U 155/16, WRP 2017, 870 = MMR 

2018, 317; OLG Frankfurt, Urteil vom 14.03.2019 – 6 U 134/15, MMR 2020, 50; 

OLG Karlsruhe, Urteil vom 30.08.2018 – 4 U 24/18; OLG Celle, Urteil vom 

01.06.2017 – 13 U 15/17, WRP 2017, 1121 = MMR 2017, 622).  

 

f.) 

Wenngleich § 5 Pkw-EnVKV eine Vorschrift ist, die auch dazu bestimmt ist, das 

Marktverhalten zu regeln, § 3a UWG (BGH GRUR 2010, 852), gegen die die 

Beklagte mit den beanstandeten Werbungen verstoßen hat, hält der BGH in 

Fällen der Verletzung einer Informationspflicht in Bezug auf kommerzielle Kom-

munikation an der gleichrangigen Prüfung von § 3a UWG und § 5a Abs. 1, § 5b 

Abs. 4 UWG mit Urteil vom 07.04.2022 – I ZR 143/19 – Knuspermüsli II – nicht 

länger fest, sodass sich der Unterlassungsanspruch (nur noch) nach § 5a Abs. 

1, § 5b Abs. 4 UWG ergibt. Gemäß § 5a Abs. 1 UWG handelt unlauter, wer 

einen Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer irreführt, indem er ihm eine 

wesentliche Information vorenthält, 

 

1. die der Verbraucher oder der sonstige Marktteilnehmer nach den jeweiligen  

    Umständen benötigt, um eine informierte geschäftliche Entscheidung zu                    

    treffen, und  

 

2. deren Vorenthalten dazu geeignet ist, den Verbraucher oder den sonstigen   

    Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er  

    andernfalls nicht getroffen hätte. 
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„Geschäftliche Entscheidung“ ist jede Entscheidung eines Verbrauchers oder 

sonstigen Marktteilnehmers darüber, ob, wie und unter welchen Bedingungen 

er ein Geschäft abschließen, eine Zahlung leisten, eine Ware oder Dienstleis-

tung behalten oder abgeben oder ein vertragliches Recht im Zusammenhang 

mit einer Ware oder Dienstleistung ausüben will, unabhängig davon, ob der Ver-

braucher oder sonstige Marktteilnehmer sich entschließt, tätig zu werden (§ 2 

Abs. 1 Nr. 1 UWG).  

 

Die in § 5 i.V.m. Abschnitt II der Anlage 4 Pkw-EnVKV vorgeschriebenen Anga-

ben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen benötigt der Verbraucher, um 

schon in der Werbung Informationen über umweltrelevante Fakten des bewor-

benen Fahrzeugmodells, nämlich dessen Verbrauchswerte und Auswirkungen 

auf die Umwelt, zu erhalten (BGH, Urteil vom 13.09.2018 – I ZR 117/15). Die 

Vorschriften sollen neben dem Schutz der Umwelt ein einheitliches Schutzni-

veau im Bereich des Verbraucherschutzes gewährleisten.  

 

Das Vorenthalten der in § 5 Pkw-EnVKV vorgeschriebenen Pflichtangaben zu 

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen ist somit geeignet, den Verbraucher 

zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht 

getroffen hätte. Denn der Verbraucher benötigt die Angaben zum Kraftstoffver-

brauch und zu den CO2-Emissionen, um beim Neuwagenkauf eine informierte 

geschäftliche Entscheidung zu treffen (BGH, Urteil vom 13.09.2018 – I ZR 

117/15). Genaue, zweckdienliche und vergleichbare Informationen über den 

Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen von Personenkraftwagen können 

die Kaufentscheidung der Verbraucher zu Gunsten sparsamerer, CO2-reduzier-

ter Fahrzeuge beeinflussen. Das Vorenthalten der Angaben ist somit auch ge-

eignet, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, 

die er andernfalls nicht getroffen hätte (BGH, Urteil vom 13.09.2018 – I ZR 

117/15).  
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Bei den Pflichtangaben des § 5 Pkw-EnVKV zu Kraftstoffverbrauch und CO2-

Emissionen handelt es sich zugleich um wesentliche Informationen im Sinne 

der §§ 5a Abs. 1, 5b Abs. 4 UWG, die ihre Grundlage in der Richtlinie 

1999/94/EG, also im Unionsrecht, haben und die dem Verbraucher nicht vor-

enthalten werden dürfen.  

 

g.) 

Nach der Rechtsprechung des BGH (z.B. BGH GRUR 2016, 88) kann der in die 

Zukunft gerichtete Unterlassungsanspruch nur dann zugebilligt werden, wenn 

zum Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts das geltende Recht die dem Un-

terlassungsschuldner vorgeworfene Handlungsweise (noch) verbietet. Daher 

muss die Handlung sowohl zum Tatzeitpunkt, als auch zum Zeitpunkt der letzten 

mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz unrechtmäßig gewesen sein, 

damit sich ein Unterlassungsanspruch auf sie stützen lässt.  

 

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. Zwar ist am 

23.02.2024 die durch Art. 1 der Verordnung vom 19.02.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 

50) novellierte Pkw-EnVKV in Kraft getreten. Materiell-rechtliche Änderungen 

ergeben sich für den streitgegenständlichen Sachverhalt hieraus aber nicht. Der 

Text der ab dem 23.02.2024 geltenden Pkw-EnVKV wird als Anlage K 7 zu den 

Akten gereicht. 

 

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch des Klägers ist mithin begrün-

det. 
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2. Vorgerichtliche Abmahnung / Wiederholungsgefahr  

 

Die Beklagte weigert sich nach der vorausgegangenen außergerichtlichen Ab-

mahnung des Klägers, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, 

so dass die wettbewerbsrechtliche Wiederholungsgefahr nach ständiger Recht-

sprechung (vgl. BGH GRUR 1992, Seite 318 ff; BGH GRUR 1996, Seite 290 ff; 

BGH GRUR 2004, Seite 1620 ff) fortbesteht. 

 

Mit Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung vom 30.01.2015 wurde 

die wettbewerbsrechtliche Wiederholungsgefahr betreffend den damaligen Ve-

stoß ausgeräumt. Dies betrifft jedoch nicht den nunmehrigen weiteren streitge-

genständlichen Wettbewerbsverstoß, der nach ständiger Rechtsprechung des 

BGH eine neue Wiederholungsgefahr und damit einen neuen gesetzlichen Un-

terlassungsanspruch des Klägers begründet (BGHZ 130, 288, 294 – Kurze Ver-

jährungsfrist; BGH, GRUR 1990, 534 – Abruf-Coupon; BGH GRUR 1998, 1043, 

1044 – GS-Zeichen; Bornkamm in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, § 8 

UWG, Rdnr. 156 m.w.N.). Dieser besteht unabhängig von der Verwirkung der 

Vertragsstrafe aus der strafbewehrten Unterlassungserklärung vom 30.01.2015, 

so dass der Kläger auch ein Rechtsschutzinteresse hat und berechtigt ist, neben 

der Geltendmachung der verwirkten Vertragsstrafe einen Unterlassungsan-

spruch durchzusetzen (BGH GRUR 1980, 241; OLG Stuttgart WRP 1982, 547 

und WRP 1983, 580; Bornkamm/Feddersen in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, 

UWG, § 13a UWG, Rdnr. 33). Die wettbewerbsrechtliche Wiederholungsgefahr 

hätte die Beklagte allenfalls durch die Abgabe einer weiteren strafbewehrten 

Unterlassungserklärung beseitigen können (vgl. BGHZ 130,288, 294 – kurze 

Verjährungsfrist; BGH GRUR 1990, 534 – Abruf-Coupon; Hansetisches OLG 

Hamburg, Urteil vom 25.09.1997 – 3 U 116/97 – juris; Bornkamm/Feddersen in: 

Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, § 13a UWG, Rdnr. 33), was sie aber ab-

gelehnt hat. Die wettbewerbsrechtliche Wiederholungsgefahr ist folglich 
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b.) 

Die von dem Kläger festgesetzte Vertragsstrafe in Höhe von 12.500,00 EUR ist 

auch angemessen und entspricht der Billigkeit. Die Beklagte hat in ihrer Unter-

lassungserklärung ein Vertragsstrafeversprechen nach dem sogen. „Neuen 

Hamburger Brauch“ abgegeben und es nach § 315 Abs. 1 BGB dem Kläger als 

Gläubiger überlassen, eine Vertragsstrafe nach billigem Ermessen zu bestim-

men, die durch das Gericht überprüft werden kann. Nach § 315 Abs. 1 BGB 

oblag es mithin dem Kläger, die Höhe der Vertragsstrafe nach billigem Ermes-

sen gegenüber der Beklagten festzusetzen. Der Kläger hat dieses Ermessen 

ausgeübt und eine Vertragsstrafe in Höhe von 12.500,00 EUR festgesetzt, was 

angemessen ist und unter Berücksichtigung der Gesamtumstände auch der Bil-

ligkeit entspricht. 

 

Nach der Rechtsprechung muss eine in einer Unterlassungserklärung abgege-

bene Vertragsstrafe, um überhaupt als Druckmittel wirken zu können, so hoch 

sein, dass ein Verstoß sich für den Verletzer voraussichtlich nicht mehr lohnt 

(OLG Hamm, WRP 1978, 395; KG, WRP 1987, 322). 

 

In Fällen eines Verstoßes gegen § 5 PKW-EnVKV geht die obergerichtliche 

Rechtsprechung davon aus, dass eine Vertragsstrafe in Höhe von 10.000,00 

EUR in einer strafbewehrten Unterlassungserklärung bei einem Erstverstoß ge-

gen die selbige durchaus angemessen ist, um das vom Gesetzgeber gewollte 

normgerechte Verhalten zu erzwingen (z.B. OLG Düsseldorf, Urteil vom 

18.12.2012 – I-20 U 1/12 – Anlage K 8). 

 

Vorliegend hat die Beklagte wiederum für drei Neufahrzeuge gegenüber einem 

unbegrenzten Adressatenkreis im Internet geworben, ohne die Pflichtangaben 

des § 5 Pkw-EnVKV zu machen. Mit Personenkraftwagen bewirbt sie Wirt-

schaftsgüter von hohem Wert, wobei für den angesprochenen Verbraucher die 
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Angaben der Werte des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen zum ei-

nen zur Beurteilung der hieraus folgenden Auswirkungen auf die Umwelt, zum 

anderen aber auch der auf ihn selbst zukommenden Folgekosten von größter 

Bedeutung sind. Der neuerliche Wettbewerbsverstoß der Beklagten wiegt des-

halb schwer, zumal sie bereits in der Vergangenheit wiederholt gegen die Vor-

gaben des § 5 Pkw-EnVKV verstoßen hat und diesbezüglich an den Kläger eine 

Vertragsstrafenzahlungen leisten musste. Bei den streitgegenständlichen Wett-

bewerbsverstößen handelt es sich um den nunmehr 11. nachgewiesenen Ver-

stoß der Beklagten gegen die Vorgaben des § 5 Pkw-EnVKV, sodass die zu 

verhängende Vertragsstrafe spürbar sein muss, um die Beklagte künftig zur Ein-

haltung der Vorgaben des § 5 Pkw-EnVKV und damit auch der von ihr abgege-

benen strafbewehrten Unterlassungserklärung vom 30.01.2015 anzuhalten. Für 

den vorausgegangenen letzten Wettbewerbsverstoß der Beklagten leistete die 

Beklagte an den Kläger bereits eine Vertragsstrafe in Höhe von 12.500,00 EUR. 

 

Beweis: - im Bestreitensfalle – 

 Zeugnis der Agnes Sauter, Leiterin des Bereichs Ökologische 

Marktüberwachung des Klägers, zu laden über den Kläger  

 

Die nach billigem Ermessen festgesetzte Vertragsstrafe in Höhe von 12.500,00 

EUR, ist folglich wenigstens angemessen.  

 

c.) 

Nur der Vollständigkeit halber weist der Kläger darauf hin, dass ihm bei der Fest-

legung der Höhe der Vertragsstrafe wegen eines Verstoßes gegen die vorlie-

gende strafbewehrte Unterlassungserklärung der Beklagten nach dem neuen 

Hamburger Brauch ein Ermessensspielraum zusteht. Die Bestimmung darf erst 

dann durch ein gerichtliches Urteil ersetzt werden, wenn die – mit dem Hinweis 

auf die Billigkeit – durch § 315 Abs. 3 BGB gezogene Grenze durch den 
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Die örtliche, sachliche und ausschließliche Zuständigkeit des Landgerichts Düs-

seldorf ergibt sich aus § 14 Abs. 1 UWG i.V.m. § 1 Nr. 1 der Konzentrations-VO 

Wettbewerbsstreitsachen NRW vom 01.10.2021. Gemäß § 14 Absatz 1 UWG in 

Verbindung mit § 95 Absatz 1 Nr. 5 GVG ist die funktionelle Zuständigkeit der 

Kammer für Handelssachen gegeben.  

 

Der Streitwert von 30.000,00 EUR für den Unterlassungsanspruch ist am unte-

ren Ende der Angemessenheit und entspricht der Streitwertfestsetzung der 

Obergerichte und der Kammer in vergleichbaren Wettbewerbssachen (z.B. OLG 

München, Urteil vom 06.10.2011 – 29 U 2574/11; OLG München, Beschluss vom 

12.07.2021 – 29 W 810/21 - Anlage K 9; OLG München, Beschluss vom 

12.02.2021 – 6 W 1018/20 – Anlage K 10; OLG Nürnberg, Beschluss vom 

27.05.2020 – 3 W 633/20 – Anlage K 11; OLG Karlsruhe, Beschluss vom 

11.05.2020 – 4 W 30/20; OLG Karlsruhe, Beschluss vom 05.02.2016 – 4 W 

88/15;  OLG Hamm, Beschluss vom 21.07.2014 – 1-4 W 56/14; OLG Stuttgart, 

Beschluss vom 11.06.2014 – 2 W 41/14; OLG Stuttgart, Beschluss vom 

02.01.2013 – 2 W 51/12; OLG München, Beschluss vom 16.03.2012 – 29 W 

447/12; OLG Oldenburg, Beschluss vom 20.07.2012 – 6 W 64/12). 

 

7. Sonstiges  

 

Sofern das Gericht noch weiteren Sachvortrag zu erheblichen Tatsachen oder 

Beweisantritte für geboten oder Anträge noch nicht als sachdienlich erachtet, 

wird um einen Hinweis nach § 139 Absatz 1 ZPO so früh gebeten, dass Erklä-

rungen rechtzeitig und vollständig vor der mündlichen Verhandlung abgegeben  

werden können. Es wird davon ausgegangen, dass diese Hinweise gemäß           

§ 139 Absatz 4 ZPO schriftlich ergehen.  
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Roland Demleitner  

Rechtsanwalt 

 

 

 


